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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

fOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 7.,385-PrasB/74 

Auszahlung der Mietzinsbeihilfe; 
Anfrage der Abgeordneten Dro ERMACORA 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nro 1742/J 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1010 Wien 

XIII. GesetzgebUngsp~iode 

-f~'I1 I A. S. 
ZU ;'~+a·· jJ. 
Präsu.?6. Aug. ·'91% . . ............... -... _--.-

In Bean.twortung der in der Sitzung des Nationalrates 
am 260 Juni 1974 seitens der. Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. ERMACORA und Genossen überreichten, an mich gerichte­
ten Anfrage Nr.1742/J, betreffend Auszahlung der Miet-
zinsbeihilfe,beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Vorerst darf ich zu den einlei tenden Ausführungen 
der gegenständlichen Anfrage feststellen, daß auf Grund 
dieser Ausführungen der Eindruck entstehen könnte, seitens 
meines Ressorts bestünde die Tendenz, gesetzliche Bestim.;.. 
mungen grundsätzlich in e.iner für die 'Nehrpflichtigen 
nachteiligen Weise anzuwenden. Dies trifft aber nachweis­
lich nicht zu., Gerade hinsichtlich der Anwendung des § 21 
des Heeresgebührengesetzes, der angesichts seines Wort­
lautes eine besondere Interpretationsproblematik aufweist, 
ist das Bundesministeriumfür Landesverteidigung stets be­
müht, die Interessen der Wehrpfli,chtigen so weit zu be­
rücksichtigen, als dies noch vertretbar erscheint, ohne 
dadurch eine mißbräuchliche Inanspruchnahme der Mietzins-

beihilfe zu ermBglichen. 
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So wird unter diesen Gesichtspunkten von meinem 
Ressort der Rechtsstandpunkt vertreten, daß bei Eigen­
heimen die Rückzahlungsraten eines für die Errichtung 
des Eigenheims in Anspruch genommenen Kredits - gegebenen­
falls deren auf die Wohnung des Wehrpflichtigen entfal­
lende Quote - als .anspruchsbegründende "Kosten für die 
erforderliche Beibehaltung der notwendigen Wohnung" 
im Sinne des § 21 Absa 2 legocito anzuerkennen sind; 
allerdings können hiebei nicht alle Kosten, die in 
irgendeinem Zusamm.enhang mit der Wohnung stehen - wie 
beispielsweise Tilgungsraten :für ein Darlehen Zllill Zwecke 
einerWohnungsverbesserung - , sondern nur jene berück­
sichtigt werden, die aufgewendet werden müssen, ~m einen 
Verlust derWohm.mg hintaJ1Zuhal ten (vglo VVvGHe Erk. v., 

170201972, Zahl 286/72). 

Es steht aber wohl außer Zweifel, daß bei Interpre­
tationsfragen solcher Art Grenzfälle auftreten können, 
die -wie dies auch in anderen Verwaltungsbereichen -ver­
schiedentlich vorkommt - zu unterschiedlichen Beurteilun­
gen und damit zu Rechtsstreiten fü..''lreno 

Die vorstehend sk:L;.;;.zierte Rechtsmeinung meines 
Ressorts wurde bisher vom Verwaltungsgerichtshof geteilt. 
Die Anwendung einer Gesetzesbestimmung durch die zustän­
dige Verwaltungsbehörde in Übereinstimmung mit der Rech'ts­
auffassung des Vervyaltungsgerichtshofes kann sohin dieser 
Verwaltungsbehörde wohl nicht als "rechtswidrige" Anwen­
dung des Gesetzes vorgew·orfen werden. 

In dem inder gegenständlichen Anfrage genannten Fall, 
über den der Verfassungsgerichtshof mit dem Erkenntnis vom 
14 .. Dezember 1973, Zahl B 170/73-12, entschieden hat, v,rurde 
allerdings der Rechtsbtandpunkt des Bundesministeri1.u."1ls für 
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Landesverteidigung hinsichtlich der Auslegung des 
nach § 21 Abso 2 leg.cit. für den Anspruch auf Miet­
zinsbeihilfemaßg~blichen Kostenbegriffesvon dem 
erwähnten Höchstgericht nicht im vollen Umfange ge­
teilt. Diesem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
wurde aber von meinem Ressort im Wege einer neuen Ent .... 
scheidung unverzüglich voll Rechnu..l1g getragen. Es ist 
daher in diesem Falle - wie im übrigen auch in allen 
anderen bisherigen Fällen der Anw"endung des § 21 Abs. 2_­
des Heeresgebührengesetzes - keine Schmälerung der An­
sprüche Wehrpflichtiger auf Mietzinsbeihilfe eingetreten; 
die den Wehrpflichtigen gesetzmäßig als Mietzinsbeihilfe 
zuerkannten Beträge vro_rden auch im vollen Umfange aus­
gezahlt. 

Auf die in dem vorstehend zitierten Erkenntnis 
geäußerte Rechtsansichtdes Verfassungsgerichtshofes 
wird von meinem Rsssort bei der Anwendung des § 2'1 Abs~ 2 
des Heeresgebührengesetzes nunmehr selbstverständlich 
Bedacht genommen. 

Was die Aufhebwlg einer Wortgruppe des Erlasses 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung vom -
28, November 1969, Zahl 532e424-GuR/69, inder Fassung 
des Erlasses vom 4. März 1971, Za.h1 571.648-GuR/70, 
durch den Verfassungsgerichtshofbatrifft, so ist diese 
Aufhebung - wie vorn Verfassungsgerichtshof in seinem 
Erkenntnis vom 14. Dezember 1973, Zahl B 170/73-12, 
ausdrücklich festgestellt wurde - "ausschließlich wegen 
eines formalen I\Tange1s I! erfolgt. Der Inhalt der aufge­
hobenen Wortgruppe entspricht - wie ebenfalls vom Ver-
fassu..l'lgsgerichtshof in dem vorstehend zitierten Erkennt·· 
nis ausdrücklich festgestellt wurde - voll dem Rechts­
standpunkt dieses Höchstgerichtes. 
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Abschließend darf ich noch bemerken, daß durch 
die vom Nationalrat -offenkundig angesichts der ein-

". ' '. '" . ': 

gangs aufgezeigten Interpretationsproblematik ;- an-· 
läßlich· der parlamentarischen Behandlung des Bundesge- .. 

setzesvom 11. Juli 1974, BGB1~Nr. 413, mit dem das 
Heeresgebührengesetz geändert wird 9 beschlossene Er-·· 
gänzungdes §21 unterschiedliche Rechtsmeinungen bei 
der künftigen Anwendung dieses Paragraphen vermieden 
werden solleno 

ot6. August 1974 

af0~~ 
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